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Editorial

Verfassung - des SVLT

Trotz gut organisierter Schneeräumungsdienste, technischer
Einrichtungen und Verbauungen sind wir nicht vor winterlichen
Pannen und Unfällen gefeit. Generell gesagt: Wenn Unheil uns

heimsucht, versagt die Vollkasko-Mentalität. Die Hände
deshalb in den Schoss legen? Das ist gewiss nicht die Sache des

rechtschaffenen Bauern und Unternehmers. Einem von ihnen

begegnen wir unter der Rubrik LT-Aktuell, der im Muotathal
die Verkehrswege offen hält. Die Abmachungen sind mit der
Gemeinde und der für die Verkehrsverbindung zuständigen
Genossenschaft geregelt. Es braucht Regeln von der mündlichen

Vereinbarung über Statuten und Gesetze bis zur Verfassung

im Rechtsstaat (und zum Beispiel auch das ART-Maschi-

nen-Tarifsystem ab Seite 31). Regeln dienen dem Zusammenhalt
und der Prosperität auf gemeinsamen Wegen.

Der Schweizerische Verband für
Landtechnik befindet sich in einer
sehr guten Verfassung und will
sich doch neue Statuten geben.
Seit gut einem Jahr beschäftigt
sich deshalb eine Arbeitsgruppe
unter Leitung des SVLT-Vizepräsi-
denten Auguste Dupasquier intensiv

mit der Ausgestaltung derselben.

Inzwischen sind die Arbeiten
weit fortgeschritten, und es zeichnen

sich schlanke Verbandsstrukturen ab: Einerseits soll die

Delegiertenversammlung, die sich aus Delegierten und
Mitgliedern der Sektionen nach Massgabe ihrer Mitgliederzahl
zusammensetzt, als oberstes Verbandsgremium souverän
entscheiden können. Andererseits gibt es den Beschluss über
den Verzicht auf den heutigen Zentralvorstand, d.h. auf den
Zusammenschluss von Sektionspräsidenten und Geschäftsführern.

Ihre Stimmen sollen vor allem auch in Kader- und
Regionalkonferenzen eingebracht werden. Gemäss Statutenvorschlag

erhält der SVLT im Weiteren einen Vorstand, der
aufgrund der fachlichen Kompetenzen der Vorstandsmitglieder

in der Lage ist, auf Interessenkonflikte rasch zu intervenieren

und kreative Positionen einzubringen. Die neuen Statuten,
die an der nächsten Delegiertenversammlung im September
verabschiedet werden, erleichtern im Sinne einer besseren

Ausschöpfung der Ressourcen zudem Zusammenschlüsse
unter den Sektionen und sie wollen grundsätzlich die Aktivitäten

in denselben mit Unterstützung des Zentralverbandes
intensivieren.
Die gute Verfassung ist die eine Seite. Die andere diese zu

pflegen, an neue Gegebenheiten anzupassen und
vorausschauend zu gestalten. Seitens des SVLT wünsche ich Ihnen,
dass dies 2011 möglichst umfassend gelingen möge.

Mit freundlichen Grössen
Willi von Atzigen, Direktor
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